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L Gesetze und Verordnungen 
1. Verordnung über die Leistungsprüfung 

von Kirchenmusike,rn 

1. Das Aufrücken. eines Kantors und Org.anisten der 
Hamburgischen L1andeskirche aus der Klasse 3- der 
Vergütung.sordniung für Kirchenmusiker .. in die 
Klasse 2 ist von der Ausstellung eines Leistungs
zeugnisses durch den Lan:deskircheinrat abhängig, 
das auf Grund der folgenden Vorschriften erwnr
b en werden kann; 

2. Zur Leistungsprüfung melden kann sich Jeder ham„ 
burgische Kirchenmusiker, der die B-Prüfung der 
ham1hurgischen oder einer anderen 1anerkannten 
Kirchenmusikschule hestanden hat, eine mindestens 
dreijährige praktische Tätigkeit in einer h~mhur
gischen Kirichen:gemeinide oder Anstalt nachweisen 
kann und möglichst auch .am FortbHdungswerk für 
Kirchenmusiker der Hamburgischen Landeskirche 
teilgenommen hat. über die praktische Tätigkeit 
hat der Bewerber ein pfarramtliches Zeugnis in 
verschlossenem Umschlag seiner Meildung beizu
fügen. 

3. Di'e Prüfung wird ab.genommen von einer ,vom 
Landeskirchlichen Amt für Kirchenmusik zu er
nennen·den Prüfungskommission, die aus einem 
Pastor und z,wei Kirchenmusike·rn bestehen soll. 
Der Vorsitzende des Landeskirchlichen Amtes für 
Kirchenmusik und der Referent des Landeskirchen
rates haben jederzei.t das Recht, an. ·der Prüfun.g 
teilzunehmen. · 

4. Der Kantor hat in .der Leistungsprüfun.g folgende 
An,forderun·gen zu erfüllen: 
a) Chorsinigen im Rahmen einer musikalischen 

Vesper in der eigenen Gemeinde oder in der 
Stunde der Kirchenmusik. 

b) .Abhalten einer Chorübungsstunide. 
c) Abhalten eines Gemeindesingens. 

5. Der Organist hat in der Leistungsprünung folgende 
An.foriderungen zu erfüllen: · 
a) . Orgelspiel in einer musika:lischen Vesper in der 

eigenen Gemeinde oder in der Stunde der 
Kirchenmusik. 

b) VerscMedene Formen der choralgebu111denen 
und freien Impro·visation. 

6. Die Prüfungskommissio·n kann für alle ·drei Prü
fungsfächer bestimmte A!ufgaben stellen. 

7. Die Leistungsprüfung findet einmal j•ährlich im 
Spätherbst statt. Die Bewerbungen sind bis. späte,
stens 30. September jeden Jahres dem Landeskir
chenrat einzureichen. 

8. über die aihge:l•egte· Leistungsprüfung stellt der 
Lanideskirchenira.t dem Prüflin.g eine· Bescheinigung 
aus, die auf „bestanden" bzw. „nicht bestanden" 
lautet. 

9. Mit bestandener Prüfung rückt der Prüfling mit 
dem 1. April des nächsten Kalenderjahres in die 
Kfasse 2 <ler Ver.gütungsgmppe für Kirchenmusiker 
auf. 

10. Der Vorsitzende des Landeskirchfächen Amtes für 
Kirchenmusik kann in einzelnen Ausnahmefällen 
Atbwekhu111gen von der Prüfungsor.dniung zulassen. 

H am b ur .g, den 2'4. N ovembe·r 1955 

(231) 

Der Lan1deskirchenrat 

Dr. Brandis, Präsident 

(, 
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2. Verordnung betr. die Grenzziehung zwischen 
den Kirchengemeinden St. Gertrud und Alt-Barmbek 

§ 1 

Im Einverstänidnis mit ·den .Kirchenvorstän:den St. 
Gertrud und Alt-Barmbek wird der zwischen den Stra
ßen Finkenau und W.agnerstr.aße liegende Teil der 
Kirchengemeinde A.lt-.Ba.rmbek aus dieser ausgepfarrt 
und in. rdie Kirchengemeinde St. Gertr.ud eingepfarrt. 

Die Gren:ze zwischen den Kirchengemeinden Alt
Barmbek und St. Gertrud verläuft nunmehr wie 
folgt: 

Vom Eilbekkana:l über die Uferstraße an .der Süd
westseite de<r beiden Schulen und des Sportplatzes 'bis 
zum Klinikweg. In der Mitte ·des K1inikwegs weiter 
no11dostwärts und umhiegienid nach Nordwesten über 
die Oberailtenallee und. Hamburger Straße bis an. die 
alte Grenze von Alt-Barmbek und \Ylest-Barmbek. 

§ 2 

Ddese Grenzänderung tritt mit dem 1. Januar 1956 
in Kraft. 

H am b ur g, den l. Dezember 1955 

(102) 

Der Landeskirchenrat 
Dr. Brandis, Präsident 

3. Verordnung betr. die Grenzziehung zwischen. 
den Kirchengie1meinden AH-Barmbek und.EHhelk-Ver

söhmungskirche 

§ 1 

Im Einverständnis mit .den Kirchenvorständen Alt
Barmbek und Eilhek-Versöhnungskirche wird der 
zwischen der Vorortbahn, .den Straßen Dehnhaide, 
Frie;drichsberger Straße, Holsteinischer Kamp, von
Essen-Straße, -dem Eilbekkanial und der W andse lie
gen:de Teil der Kirchengemeinde Alt-Harmbek aus 
dieser ausgepfarrt und in -die Kircheng.emeti.nde Eilhek-. 
Versöhnun.g5kirche eingepfarrt. Die Grenze zvv-ischen 
den Kirchengemeinden Alt-Barmbek und Eilbek-Ver
söhnungskti.rche verläuft nunmehr wie folgt: 

Vom Osten auf ·der VororiJbahn. na·ch Norden bis 
zur Mitte der Straße Dehnhai·de, auf .der Mitte der 
Dehnhaiide bis zur Mitte Friedrichsberger Straße, auf 
dieser nach Süden Ibis zum Holsteinischen Kamp 
südHch der Häuser am Holsteinischen Kamp nach 
Westen bis zur von-Essen-Straße, idann östlich der 
Häuser in der von-Essen-Straße nach Süden :in die 
alte Grenze übergehend. 

§ 2 

Die Gren.zän1derung tritt mit idem 1. Januar 1956 in 
Kraft. 

H am b ur g, den 1. Dezember 1955 

(102) 

Der Landeskirchenrat 
Dr. Brandis, Präsident 

4. Verordnung betr. Trennung der Kirchengemein
den St. Johannis-Eppendorf und St. Martinus-Eppen

dorf 

§ 1 

Mit \,'Virkung vom 1. April 1956 wird 1die Kirchen
gemeinde Eppendorf in eine „Krchen.g.emeinde St. J o
han.nis-Eppendorf" unid eine „Kirchenigemeinde St. 
Ma.rtinus-Eppendorf" geteilt. 

§ 2 

Die Trennungslinie der Kirchengeme•iniden Eppen
dorf und St. Martinus-Eppendorf verläuft wie folgt: 

Vom Schnittpunkt Eppendorfer Lanidstraße/Cursch
miannstraße hinter den Häu'Sern an .der \Yv estseite :der 
Eppen:dorfer Landstraße bis zum Lokstedter Weg, 
dann hinter den Häusern an ·der Nordseite des Lok
stedter VI egs bis zur Tarpenbekstraße, Ostseite T ar
penbekstraße bis zur Güterumgehungshahn, auf ·der 
Güterumgehungsbahn nach Westen bis zur Lokstedter 
Grenze. 

§ 3 

(1) Zum Kirchenvorstand St. Martinus-Eppendorf 
treten vom Kirchenvorstand St. J ohannis-Eppenidorf 
üb.er: 

1. Pastor Hans F eldhusen 
2. Pastor Gerhard Risch 
3. der Kirchenvo·rsteher Adolf T.hiede, 

Hamburg 20, Schottmüllerstraße 32 

(2) Die Zuwahl des Kirchenvorstandes St. J ohan
rnis-Eppen.dorf ist auf Grund des § 30 des ~Vahlges.et
zes für die Wahlen ·der Kirchenvorsteher vom. 8. März 
1948, ·die Neuwahl des Kirchenvorstandes St. Marti
nus-Eppenidorf auf Grund des § 32 .des genannten 
W.ahlgesetzes umgehend vorzunehmen. 

(3) Ferner treten zur Kirchengemed.nde St. Martinus
Eppendorf von der Kirchengemeinde St. Johannis
Eppendorf über: 

1. eine Gemeindehelfeuin 
~die SteHe ist zur Zeit unbesetzt) 

2. .der Organist unid Kantor 'Manfred Kluge 
3. der Kirchendiener Walter Deumann 

§ 4 

Die Kirchenhuchführerg.eschäfte der Kirchengemein
de St. Martinius-Eppendorf werden weiterhin vom 
Kirchenbüro St. J ohannis-Eppendorf geführt. 

H am b ur g, den l. Dezember 1955 

(102) 

Der Landeskirchenrat 
Dr. Brandis, Präsi:dent 

5. Verordnung betr. Festsetzung des Kirchensteuer
Hunde:rtsatzes für das Kalende,rjahr 1956. 

Auf Grund § 59, Aibs. 1, der Verfassung der Evan
gelisch-lutherischen Kirche im Hamhurgischen Staate 
vom 30. M.ai 1923 w.ird folgende Veror.dnung er
lassen: 



§ 1 

Die Kirchensteuer beträgt 8 v. H. der Einkommen
steuer 1956. 

Der M1n1desfbetraig der Kirchensteuer wird gemäß 
§ 2, Abs. 3, :der Kirchensteuerordnung vom· 18. März 
1947, auch in· den Fä1len des § 3, Abs .. 1, der Kirchen
steuerordnung, auf DM 3.- jährlich festgesetzt. 

§ 2 

Bei Kirchensteuerpflichtigen die dem Steuer.abzug 
vom Arbeitslohn ·unterliegen, beträgt .die Kirchensteu
er 8 v. H. der Lohnsteuer. 

Der Mindestbetrag der Kirchensteuer bei Lohnsteu
erpflichtigen wird, auch .in den Fäfün des § J, Aibs. 1, 
der Kirchensteuernrdnung, für jeden angefangenen 
Arbeitstag auf 1 Pfg., bei wöchentlicher Lohnzahlung 
auf 6 Pfg. und bei monatlicher Lohnzahlung a:uf 25 
Pfg. festgesetzt. 
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§ 3 
Kirchens.teuerbeträge, die .als Zuschlag zur veran

lagten Einkommensteuer erhoben werden, sin1d auf 
den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag aufzurun
den. 

Kirchensteuer:beträge, die als Zuschlag Z'Ur Lohn
steuer im Wege des Abzugsverfahrens erhoben wer
den, sind bei der Berechnung nach der J ahreslohnsteu
ertabelle auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-Be
trag, bei monatlicher Lohnzahlung auf den nächsten 
durch zehn teil!baren Pfennigbetra-g, ·bei wöchentlicher 
Lohnzahlung auf 1den nächsten durch fünf teilbaren 
Pfennigbetrag, bei täglicher Lohnzahlung auf. einen 
vollen Pfennig'betrag aufzurunden. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkün
det. 

Hamburg, den 20. Dezember 1955 

(451) 

Der Landeskirchenrat 
Dr. Brandis, Präsident 

IL Von der Landessynode 

III. Verwaltungsanordnungen 
Verhühmg von Unfällen bei Glatteis 

Einige Unfälle, die durch unterla:ssenes oder 
schlechtes Streuen bei Gla.tteis entstanden sind, gehen 
zu folgenden Hil1lweisen Anlaß: 

Nach polizeilicher Vorschrift muß 1das Streuen bei 
· Glatteis !bis 8.30 Uhr vormittags beendet sein; falls 
nötig, ist mehrmals am Tage zu streuen. Für Unfälle, 
die sich aus einer Verletzung -dieser Streupflicht erge
ben, haftet die Versicherung, nicht 1dagegen für eine 
der Gemeinde auferlegte polizeiliche Strafe. Eine Haf
tung der Versicherungs.gesellschaft entfällt, wenn eine 
Kirchengemeirude gegen die polizeilichen V 6rschriften 
verstößt in 1der Annahme, sie brauche sich nicht um 
sie zu kümmern, weil joa eine Haftpflichtversicherung 

vorliege. Ferner 1haftet die Versicherungs.gesellschaft 
nicht, wenn. nach einem eingetretenen Unfall die Kir
chengemeinde nicht alles tut, um die Fehlerquelle ab
zustellen. Tritt also bei Vernachlässigung dieser Ab
stellpflicht ·ein gleicher Schaden noch einmal ein, ist 
die Versicherungsgesellschaft nicht haftbar. 

Die Kirchenvorstände wer.den gebeten, ihre Kirchen
diener und aHe sonst mit .dem Streuen beauftragten 
Personen ein:gehend auf ihre Pflichten und die ent
sprechenden Polizeiveror.dnungen hinzuweisen. 

H am b ur :g, den 6. Dezember 1955 

(4020) 

Der Landeskirchenrat 
Dr. B r a n d i s , Präsident 

· IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

1. Theologische Prüfungen 
Vor dem Theologischen Prüfungsamt der Hambur

gischen Lailldeskirche haben ·am 24. und 25 .. N ovembe·r 
1955 die nachstehend aufgeführten Kandidaten :der 
Theologie unter dem Vorsitz. von Landesbischof Prof. 
D Knolle das erste theologische Examen bestanden: 

Martin Runge 
Hans Jürgen Vlenn 
Frl. Elis1abeth Pasewalidt 

Das Thema der wissenschaftlichen Arbeit lautete: 
„Abraham" 
(205) 

2. Einweihung der St. Michael-Kirche 

Am Michaelstag, 29. September 1955, wurde die in 

der Kirchengemeinde Berge:dorf neuerbaute St. Mi

chael-Kirche durch Oberkirchenrat Prof. D. Dr. Hern

trich DD, in Vertretung von Landesbischof Pro.f. D 

Knolle, geweiht und ihrer Bestimmung übergeben. 

(510) 
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V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Der Kirchenvorstand 1der Ki-rchen·gemeinide Eppen
dorf wählte in seiner Sitzung vom 6. Juni 1955 im ab
gekürzten W ah'lverf.ahren .unter Leitung von Landes
bischof ·Prof. D KnO'lle Hilfsprediger Bastor Gerha~d 
Risch zum Pastor ·der Kirchengemeinde St. Johannis
Eppenidorf. 

Der Landeskirchenrat hat Pastor Risch mit Wir
kung vom 1. Januar 1956 in dieses Amt berufen. 
(202) . 

Gemäß Beschluß des La.ndeskirchenirats vom 10. 
November 1955 ist Pastor Hubert Kremser ia·its Gotts
büren (Ev. Landeskirche Kurhessen-Waldeck) auf 
Grund § 34 der Verfassung der Evang.-luth. Kirche 
im Hamburgischen Staate vom 30. Mai 192J mit Wir
kung vom 1. Januar 1956 zum Pastor für die Jugend
amtsheime berufen :worden. 
(202) 

3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 

Der LanideskiTchenr·at hat in seiner Sitzung vom 5. 

Die in der Kfrch~ngemein1de Epiphanien freie Ge
meindehelferinnenstelle wird mit Wir~un.g vom 1. Ja
nuar 1956 kommissarisch mit der Gemeindehelferin 
Johanna Lorenzen besetzt. 
(235) . 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat 
gemäß Beschluß vom 6. Mai 1955 dem Kirchenmusiker 
Werner Schröter, Kirchengemeinde EHlbek-Versöh
nun·g;skirche, für die Dauer sein.er Zugehörigkeit zum 
Lehrkörper 1der Staatlichen Hochschule für Musik die 
Dienstbezeichnung „Professor" beigelegt. 
(23'1) 

4. Zuweisungen von Lehrvikaren 

Es wurden z.ur Ausbildung überwiesen: 

Martin Runge zu Pastor v. d. Fecht, Kirchenge
meinde Uhlenhorst 

Hans Jürgen. Wenn .zu Pastor Müsing, Kirchenge
meinde Hamm 

Frl. Elisabeth P1asewaMt zu Pastor Baldenius, Kir
chengemeinde· N ord-:Winterhude 

Ha m 1b ur .g, den 1. Dezember 1955 

Dezember 1955 Oberkirchenrat Prof. D. Dr. Volkmar 
Hemtrich DD, Hauptpastor an der Hauptkirche St. (205) 
Kathariinen, mit 1der Wahrnehmung der Geschäfte .des 
Landesbischofs beauftragt. 

Der Landesbischof 
D Knolle 

(1522) 5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Die in der Kirchengemeinde Eilhek-Versöhnung·s
ldrche freie Gemeindehelferinnenstelle wird mit Wir
kung vom 1. Januar 1956 mit .der Gemeindehelferin 
Gaibriele von Aflwfüden besetzt. 
(235) 

Gemeindehelf.erin Erika Wischniewski, Landeskirch
liches Amt ·.für Gemeinidedienst, scheidet mit Wirkung 
vom 31. Dezember 1955 aus dem Dienst der Ham
burgi1schen Landeskirche aus. 
.(23'5) 

VI. Mitteilungen 

VII. Berichtigungen 

Herausgegeben .vom Landeskirchenrat der Evang.•luth. Kirche im Hamburgischen Staate. Phönix•Druck, Hamburg ~. 760. 12. 55. 
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Gesetze, Verordnungen und Mitteil tl~g&n „-, 

der ·Evangelisch==lutherischert Kirche im Hamhutgischen '-~1-~~tl-~~„<>"', 

Hamburg, 31. Dezember 1955 

Nadlruf 

Am 2. Dezember 1955 hat Gott der Herr unseren verehrten und liehen Lan
desbischof, den 

Bisdtof. und Hauptpastor an St. Petri 

·Professor D. Theodor J(nolle 
unmittelbar aus der Ausübung seines bischöflichen Dienstes heimgerufen. In 
den Nachmittagsstunden des vorhergehenden Tages hatte D. Knolle noch an 
der Sitzung des Landeskirchenrats teilgenommen. Dort brach er vorzeitig auf, 
um auf der Zehnjahresfeier ·des Hamhurgischen Männ.erwerks in der Schule in 
Harvestehude ein Wort des Grußes zu sagen. Viele von denen, die an dies.em 
~.bend dabei waren, haben es ausg·esprochen, d:aß dieses letzte Zeugnis unseres 
Landesbischofs von besonderer Kraft und Freudigkeit gewesen sei. Bei den 
letzten Sätzen wuride er von einer Schwäche befallen. Noch einmal versuchte 
er sich aufzurichten, weil doch :der Dienst weiteiigehen sollte. Das letzte Wort 
war ein Wort der Dankb:arkeit: „Ich bin von lauter Freunden umgeben ... " 
W eni:ge Stunden danach, in der Morgenfrühe des 2. Dez.emiber, hat Gott ihn 
hei1mgenommen. 

In tietfer Dankbankeit blickt uns·ere Hambur.g.ische Landeskirche 1auf das 
Leben und d1en Dienst ihres heimgegan.genen Bischofs. In vielfältiger und 
bewegen.der Weise ist es in den Stunden des A.rbschieds bezeugt· worden, was 
er seiner Landeskirche und darüber hinaus unserer Stadt Hamhul'lg ·gewesien ist. 

Als Landesbischof D. Theodor Knolle vor etwas mehr als 31 Jahren zum 
Hauptpastor von St. Petri nach Hambur·g herufen wurde, hatte er bereits fast 
elf Jahre ails Pastor im Dienst der Gemeinde gestanden .. Am 18. Juni 1885 wur
de Theodor Knolle in Hildesheim als Sohn einer Kaufmannsfamilie g.eboren. 
Nach dem Studium in Halle; Marburg und Berlin erhieh er 1913 sein.e erste 
Pfarrstelle in Greppin. bei Bittede1d. Am 1. Januar 1916 wul.'lde er Pfarr.er an 
der Stadtkirche in Wittenberg. Von dort kam er dann am 1. Oktober 1924 nach 
Hamburg. Hier trat er - über die Grenzen des Hauptpastorats hinaus - früh 
in ges·amtkirchliche Verantwortung. 1929 wurde er Mitglied des Landeskirchen
rats. Im gleichen J.ahr verlieh ihm die TheOJlogische Fakultät der Universität 
HaHe-Wittenberg die Wül'lde eines Ehrendoktors der Theologie. 1933 berief 
ihn der erste ham.burgische LandeS1bischof D. Dr. Schöff.el zum Generals.uper
inte"ndenten. Nach dem Rücktritt vo.n Landeshi'Schof D. Schöffel wurde D. Knolle 
1934 Mitbegrün.der des Bruderrates der Bekennen.den Kirche in Hamburg. Nach 
dem Zusammenbruch 1945 gehörte er zunächst der „Einstweiligen Leitung" und 
dann dem Lanid:eskirchenrat an. 1946 erhi.elt er die Amtsbezeichnung Öberkir-



chenrat als Vertreter des Landesbischofs, 1948 wählte ihn die Synode zu ihrem 
Präsidenten. Die Synode hat D. Knolle geleitet, 'bis er am 20. Dezember 1954 
zum Landesbischof in Nachfolge von Lande'Sibischof D. Dr. Schöff.el gewählt 
wurde. 

Drei große Themen haben von Anfang an di0eses reiche und erfüllte Leben 
bestimmt. Das erste brachte D. Knoll.e von Wittenberg nach Hamburg mit: 
Für ihn war Theologie und Lebenswerk Luthers nicht nur Geschichte, sondern 
gegenwärtige Verpflichtung und Entscheidung. Er lieibte die Lutherische Kirche 
und hat sich ·bis zuletzt als ihr treuer Diener gefühlt. Er besaß nicht nur eine 
profunde K;enntnis der Schriften Luthers, sondern er hatte es .gelernt, alle Fra
gen der Lehre .und V 1erkündigung vom Bekenntnis der Kirche her zu entwickeln 
und zu verantworten .. In der Lutherforschung galt D. Knolle a,1s ein Gelehrter 
von Rang. Seine Schriften z1ei•gen ·Schritt um Schritt, wi.e sehr das hohe Ansehen 
berechtigt war, das er hier besiaß. Als Herausgeber .der Zeitschrift „Luther" und 
des „Lutherj.ahrhuches" hat er -die Lutherforschung ebenso we·sent1ich bestimmt, 
wie .durch die weitreichende Arbeit in der Führung der Lutherigesellschaft, 
deren zweiter Präsident -er nach dem Kriege wuride. Seine Arbeiten am Probete
stament, seine Bearbeitung der Glossen Luthers zum Psalter haben in der Ge
schichte der Forschung ihren festen Platz. 

Von dieser Arbeit wuride D. KnoUe auf das Herzstück allen kirchlichen 
Dienstes, auf die Frage der Neugestaltung des Gottesdienstes geführt. Je länger 
desto mehr hatte er an der liturgischen und liturgiewissienschaftlichen Arbeit 
teil. Bald stand er in der erst.en Reihe derer, die angesichts der Verkümmerung 
der go.ttesdienstlichen Formen in Anknüpfung an den Gottesdienst der Alten 
Kirche und der· Kirche der Reformation eine wesenhafte Erneuerung anstrebten. 
An ·der Gestaltung .der Agende I hatte D. KnO'lle bestimmenden Anteil. Dabei war 
er kein enger Liturgiker,sondern er behielt auch hier einen weiten Blick und l?lieb 
immer ein lernender. Er ha.tte erkannt, daß liturgische Ordnung nicht in weni
gen Jahren wachsen kann, sondern daß hier der Pulsschlag der Kirche schlägt, 
die nach Jahrhunderten rechnet. Es war bezeichnend für D.. Knolle, daß die 
praktische Erprobung der liturgischen Formen im Gottes.dienst der Hauptkirche 
St. Petri ihm immer das wichtigste war. Freude erfüllte ihn, wenn er siah, daß 
manches von dem, was dort erprobt war, auch von anderen Gemeinden der 
Landeskirche. übernommen wur.de. 

Es war zunächst erstaun1ich, daß neben diesen beiden Hauptthemen des 
heimgegangenen Bischofs bis ins hohe Alter ein·e leidenschaftliche Anteilnahme 
an der voLksmissionarischen Arbeit, ja an der öHentlichkeitsarheit der Kirche 
im weiten Sinne verstanden, seinen Dienst bestimmte. Insofern ist es wirkliche 
Erfüllung, daß er gerade im Dienst des Männerwerkes, das ihm besonders am 
Herzen lag, heimgerufen wurde. D. K.nolle hat ein großes M·aß an Zeit der 
Mitwirkung an der Rundfonkarbeit und an der Arbeit der weltlichen uh·d 
.kirchlichen Presse gewidmet. Auch hier reichte seine Verantwortung über H~m
hurgs Grenzen hinaus. In den Syno&n cier EKD und VELKD hat er gerade 
zu diesen Fragen wiederholt Stellung genommen. In der Bischofskonferenz 
gehörte er trotz s·eii.nes Alters zu denen, die am kühnsten und .aufgeschlossensten 
auch ganz neuen Arbeitsformen der Kirche zugewandt waren. 

Aber das Wichtigste blieb ihm bis zuletzt die Verkündigung und .die Seel
sorge. Deshalb blieb er auch Hauptpastor an St. Petri, nachdem er zum Bischof 
gewählt worden war. Mit großer· Treue hat er Sonntag um Sonntag sieiner 
Gemeinde gedient. In der persönlichen Seelsonge war er unermüdlich, von' 
großer Verläßlichkeit und einer im Alter immer noch wachsenden Güte. Den 
Pfarrhäusern unserer Landeskirche War er innerlichst verbunden und hat ihre 
Sorgen bis zuletzt geteilt. Den Kandidaten und Vikaren war er Lehrer und 
väterlicher Freund. Viele haben von ihm Entscheidendes für .die ganze Aus
richtung des Amtes gelernt. 

Gott hat unsern hein:igegangenen Bischof in der kurzen Zeit seines bischöf
lichen Amtes in besonderer Weise gesegnet. So waren idiese letzten Monate 
wie eine Erfüliung ___; und ein Aufbruch zugleich. Wir daniken ihm über das 
Grab hinaus seinen Dienst und seine väterliche Güte. 

Riequiescat in pace et lux. aetema luceat ei ! 

D. Volkmar Herntrich. 




